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Zweckverband Zulassungsstelle Coburg 

Gemeinsame Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde 

Stadt und Landkreis Coburg 

 
 

 eines Ersatzführerscheines nach  

 Verlust           Diebstahl 

 eines Ersatzführerscheines wegen  

 Namensänderung   Erneuerung      Beschädigung 

 Umstellung/Pflichtumtausch in einen befristeten EU-Kartenführerschein (Hinweise siehe Rückseite) 

Folgende Zusatzklassen können Fahrerlaubnisinhaber der alten Klasse 3 (rosa/grauer Papierführerschein - erteilt bis 

31.12.1998) zusätzlich beantragen, soweit noch kein unbefristeter Kartenführerschein (erteilt ab 01.01.1999) vorliegt: 

 Ich bin in der Landwirtschaft tätig. Für diese Tätigkeit beantrage ich die Erteilung der 

Fahrerlaubnisklasse T, zum Führen von land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen bis 60 km/h 

 Ich beantrage die Erteilung der Klasse CE79 zum Führen von Fahrzeugkombinationen bis 18,75 

Tonnen 

 Umschreibung einer Dienstfahrerlaubnis 

 Umschreibung einer ausländischen EU-Fahrerlaubnis aus _____________________________ 

                 (Ausstellungsstaat)  
 

 Geburtsdatum: Geburtsort: 

 Familienname: Straße, Hausnummer: 

 Ggf. Geburtsname: Postleitzahl, Ort: 

 Vorname: Telefonnummer:  

(freiwillige Angabe) 

E-Mail: 

(freiwillige Angabe) 

 

Meinem Antrag füge ich bei:  
 

1 biometrisches Lichtbild (35 x 45 mm)  
 

Personalausweis- bzw. Reisepasskopie (beidseitig) in Kopie1) 
 

  Führerschein (beidseitig) in Kopie2)  
 

Diebstahls-/Verlustanzeige der Polizei3) 
 

Dienstfahrerlaubnis im Original4) 
 

 Nachweis über landwirtschaftliche/forstwirtschaftliche Tätigkeit/Bestätigung v. Bauernverband 

oder Gemeinde5) 
 

  Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung nach vorgeschriebenem Muster bei einem 

Allgemeinarzt Ihrer Wahl (max. 1 Jahr alt)6) 
 

  Gutachten eines Augenarztes (max. 2 Jahre alt)6) 

 
 
 
1) Bei einem Verlust bzw. Diebstahl des Führerscheines ist der Personalausweis bzw. der Reisepass im Original vorzulegen.  
2) Bei der Umschreibung Ihres ausländischen EU-Kartenführerscheines ist der Führerschein im Original vorzulegen.  
3) Notwendig bei Antrag auf Ersatzkartenführerschein wegen Ersatz/Verlust 
4) Notwendig bei Antrag auf Umschreibung einer Dienstfahrerlaubnis 
5) Notwendig bei Beanspruchung der Zusatzklasse T im Rahmen des Pflichtumtausch eines Papierführerscheines in einen 

befristeten Kartenführerschein 
6) Notwendig bei Beanspruchung der Zusatzklasse CE79 im Rahmen des Pflichtumtausch eines Papierführerscheines in einen 

befristeten Kartenführerschein 

 
 

Antrag auf Erteilung 
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Hinweise zum Pflichtumtausch: 
 

Klasse T  
(Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 60 km/h 
bzw. selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder selbstfahrende Futtermischwagen mit einer durch die Bauart 
bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h, die jeweils nach ihrer Bauart zur Verwendung 
für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt werden (+ 
Anhänger). (Ein schriftlicher Nachweis über die Tätigkeit in der Land- u. Forstwirtschaft ist zwingend 
erforderlich!) 
 

Klasse CE79  
(Die folgenden Berechtigungen gelten nicht für Sattelfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr 
als 7,5 t.  Beschränkung der Klasse CE aufgrund der aus der bisherigen Klasse 3 resultierenden Berechtigung 
zum Führen von dreiachsigen Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und mehr als 12000 kg Gesamtmasse 
und von Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und zulassungsfreien Anhängern, wobei die Gesamtmasse 
mehr als 12000 kg betragen kann und von dreiachsigen Zügen aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 und 
einem Anhänger, bei denen die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs 
übersteigt (nicht durch C1E abgedeckter Teil). 

 
 

 
Gebühren: 

 

 73,30 € (Verlust; inkl. Versicherung an Eides statt) 

 42,60 € (Diebstahl; Anzeige einer deutschen Polizeidienststelle notwendig) 

 42,60 € (Namensänderung / Erneuerung / Beschädigung) 

 26,50 € (Umstellung/Pflichtumtausch in einen EU-Kartenführerschein) 

 45,10 € (Umschreibung einer Dienstfahrerlaubnis) 

 60,50 €  (Umschreibung einer ausländischen EU-Fahrerlaubnis)  
(bei Ausstellung einer Übergangsbescheinigung + 7,70 €) 

 

 

Die Informationen des Zweckverbandes Zulassungsstelle Coburg zur Erhebung von personenbezogenen 
Daten sowie die weiterführenden Informationen zu den Zusatzklassen (Vorder- und Rückseite) habe ich zur 
Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
__________________________   _______________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 

 
Der Empfang des Führerscheines wird bestätigt: 
 
 
 
__________________________   _______________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 

 
Verbleib bisheriger Führerschein:  

 
  ungültig gemacht und wieder ausgehändigt     eingezogen und vernichtet 

 


